Satzung

§ 1
Name und Sitz

(1)
Der Verein trägt den Namen Schafkopfschule e.V.

(2)
Der Verein hat seinen Sitz in München

(3)
Der Verein soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht München eingereicht werden.

§ 2
Zweck des Vereins
Der Verein dient der Förderung und der Verbreitung des Schafkopfspiels, sowie der Unterrichtung von Spieltechniken und Spielregeln aus Gründen der Geselligkeit und Wahrung der bayerischen Kultur.

§ 3
Mitgliedschaft

(1)
Mitglied des Vereins kann jede voll geschäftsfähige, natürliche Person und juristische Person werden. Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist an den Vorstand zu richten, der über die Aufnahme beschließt. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Eine Aufnahme ist nur bei Einstimmigkeit des Vorstands möglich.

(2)
Der Mitgliedsbeitrag wird durch die Mitgliederversammlung festgesetzt.

(3)
Die Mitgliedschaft endet

a) durch Tod oder – bei juristischen Personen – durch Auflösung,

b) durch Austritt,

c) durch Ausschluss,

d) durch Streichung in der Mitgliederliste.

Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres. Der Ausschluss ist nur aus wichtigem Grund mit und ohne Einhaltung einer Frist durch Beschluss des Vorstandes möglich. Gegen den Beschluss des Vorstandes kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zugang der Ausschlusserklärung Einspruch bei der Mitgliederversammlung eingelegt werden. Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Rechte des Mitglieds. Die Streichung aus der Mitgliederliste erfolgt durch den Vorstand. Sie kann erfolgen, wenn das Mitglied mit seinem Mitgliedsbeitrag länger als drei Monate in Verzug ist und trotz Mahnung den Rückstand nicht innerhalb von zwei Wochen ausgeglichen hat. In der Mahnung muss das Mitglied auf die bevorstehende Streichung aus der Mitgliederliste hingewiesen werden.

§ 4
Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:

a) die Mitgliederversammlung

b) der Vorstand.

§ 5
Mitgliederversammlung

(1)
Die Mitgliederversammlung besteht aus den Vereinsmitgliedern.

(2)
Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, und zwar im ersten Halbjahr. Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:

a) die Wahl des Vorstandes.

b) Entscheidung über die Berufung eines ausgeschlossenen Mitglieds,

c) Entgegennahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung,

d) Entlastung des Vorstandes,

e) Wahl der Rechnungsprüfer,

f) Änderung der Satzung,

g) Auflösung des Vereins.

(3)
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes oder seinem Stellvertreter mit einer Frist von 14 Tagen unter Angabe der Tagesordnung schriftlich eingeladen. Jedes Mitglied kann bis zum 5. Tage vor der Mitgliederversammlung Anträge zur Tagesordnung stellen. Sie ist einzuberufen, wenn 1/3 der Mitglieder dieses verlangen. Die Tagesordnung kann durch Mehrheitsbeschluss der Mitgliederversammlung in der Sitzung ergänzt oder geändert werden; dies gilt nicht für Satzungsänderungen.


Jedes Mitglied kann sich mit schriftlicher Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen.

(4)
Der Vorsitzende des Vorstandes oder sein Stellvertreter leiten die Versammlung.

(5)
Bei der Abstimmung hat jedes Mitglied eine Stimme. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen.

(6)
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der gültigen Stimmen gefasst. Beschlüsse über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins bedürfen einer 2/3-Mehrheit der gültigen Stimmen. Bei Wahlen ist derjenige gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt.

(7)
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Sitzungsleiter und von einem anderen Vorstandsmitglied gegenzuzeichnen ist. Das Protokoll ist in der nächsten Mitgliederversammlung zu verlesen und zu Abstimmung zu bringen.

§ 6
Der Vorstand

(1)
Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Schatzmeister, dem Schriftführer und 3 Beisitzern. Der Vorstand wird auf 2 Kalenderjahre gewählt, jedoch bleiben die Vorstandsmitglieder so lange im Amt, bis ein Nachfolger gewählt ist. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig, z.B. durch Rücktritt oder Tod, aus, ist das Ersatzmitglied des Vorstandes nur für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen gewählt.

(2)
Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig.


Die Mitgliederversammlung kann jedoch mit einfacher Stimmenmehrheit beschließen, dass den Vorstandsmitgliedern für diejenigen Tätigkeiten, die über den üblichen Aufgabenkreis des Vereinsvorstandes hinausgehen:

a) Entschädigung für den tatsächlichen nachgewiesenen Aufwand

b) angemessene Abgeltung des Zeitaufwandes

gezahlt wird.

(3)
Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sind einzelvertretungsberechtigt. Sie

vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.

(4)
Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

(5)
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins, die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Verwaltung des Vereinsvermögens. Er ist befugt, Mitarbeiter einzustellen und entlassen. 

(6)
Der Vorsitzende ruft bei Bedarf, oder wenn zwei Vorstandsmitglieder es begehren, eine Vorstandssitzung unter Angabe der Tagesordnung ein. Er leitet die Vorstandssitzung. Über die Sitzungen ist ein Protokoll durch den Schriftführer anzufertigen und von ihm und dem Vorsitzenden zu unterschreiben.

(7)
Der Vorstand beschließt die Gebühren für die Lehrgänge. Er beschließt weiter die Lehrgangsordnung.

§ 7
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 8
Auflösung des Vereins

Die Auflösung oder Aufhebung des Vereins kann nur in einer besonderen, zu diesem Zweck mit einer Frist von einem Monat einzuberufenden außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mitgliedern, beschlossen werden.

Die Versammlung beschließ auch über die Art der Liquidation und die Verwertung des verbleibenden Vermögens.

Vorstehende Satzung wurde am 22.1.2004 errichtet.
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